
303 Gesundheitswesen

DDR vom 15. 12.1950; ebenso 
wie die Friedensschutzgesetze 
der UdSSR u. a. sozialistischer 
Staaten erlassen als Beitrag zum 
internationalen Friedenskampf 
gegen aggressiven Imperialis
mus und Militarismus. Das G., 
das gegen die Gefahren für Frie
den und Sicherheit gerichtet ist, 
stellt u. a. folgende friedens
feindliche Handlungen unter 
strenge Strafe: die Hetze gegen 
andere Völker oder Rassen, das 
Propagieren von Aggressions
handlungen, das Anwerben, Ver
leiten oder Verhetzen zur Teil
nahme an kriegerischen Unter
drückungshandlungen oder zum 
Dienst in dafür bestimmten Mi
litär- oder Söldnerformationen, 
die Hetze gegen völkerrechtliche 
Vereinbarungen zur Wahrung 
und Festigung des Friedens, das 
Propagieren der Verwendung 
von Atomwaffen oder anderer 
Massenvernichtungsmittel, die 
Hetze gegen die Friedensbewe
gung und deren Teilnehmer. 
Mit dem G. dokumentierte die 
DDR ihre konsequente Friedens
politik und Entschlossenheit, 
alles zu tun, damit von deut
schem Boden nie wieder ein 
Krieg ausgeht. In diesem Sinne 
wurde der strafrechtliche Schutz 
gegenüber Verbrechen gegen den 
Frieden, Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit auch durch das neue 
Strafgesetzbuch der DDR vom 
12.1.1968 weiter ausgebaut.

Gesetz zur Verteidigung der DDR
(Verteidigungsgesetz): am 20. 9. 
1961 im Interesse des zuverlässi
gen Schutzes der sozialistischen 
Errungenschaften des ersten 
deutschen Arbeiter-und-Bauern- 
Staates von der Volkskammer 
der DDR beschlossen. Im § 3 des 
G. heißt es: „Der Dienst zum 
Schutze der Republik und der 
Bevölkerung umfaßt den Dienst

in der Nationalen Volksarmee 
und den anderen bewaffneten 
Organen sowie den Luftschutz
dienst." Das G. enthält alle not
wendigen Festlegungen, die es 
der DDR sowohl in Friedenszei
ten als auch im Verteidigungs
zustand ermöglichen, die erfor
derlichen Maßnahmen zum 
Schutze des Landes und zur Er
füllung der sich aus dem —> 
Vertrag über Freundschatt, Zu
sammenarbeit und gegenseitigen 
Beistand, 1955, ergebenden Bünd
nisverpflichtungen auf allen Ge
bieten des staatlichen, wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Le
bens zu gewährleisten. Dazu 
gehören u. a. der Schutz der Be
völkerung, der Verteidigungs
beitrag der Volkswirtschaft, die 
Sach- und Dienstleistungspflicht 
während des Verteidigungszu
standes. Das G. verpflichtet alle 
staatlichen Organe, die vom —> 
Nationalen Verteidigungsrat der 
DDR angewiesenen Maßnahmen 
durchzuführen.

Gesundheitswesen; auf der
Grundlage von Gesetzen und 
Normativen institutionalisierte 
Medizin; Gesamtheit der pro
phylaktischen, diagnostischen, 
therapeutischen und rehabilitati- 
ven Maßnahmen; ambulante und 
stationäre Einrichtungen, die im 
Sozialismus der Förderung und 
Erhaltung der Gesundheit, der 
Bekämpfung und Behandlung 
von Krankheiten dienen. Der 
Charakter des G. und dessen ge
sellschaftliche Zielsetzung wer
den vom Wesen und vom Klas
sencharakter der jeweiligen Ge
sellschaftsordnung bestimmt. Um
fang und Organisationsformen 
werden darüber hinaus vom 
Erkenntnisstand der medizini
schen Wissenschaft in Theorie 
und Praxis wesentlich beeinflußt. 
Während sich das G. im Kapita
lismus im wesentlichen auf die


